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8. Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Unser Prüfungsauftrag hat sich auch auf die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG erstreckt.

Die im Gesetz und in dem einschlägigen IDW Prüfungsstandard IDW PS 720 geforderten Angaben

zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse

haben wir in Anlage 8 zusammengestellt.

Nach unserem Ermessen sind die Geschäfte mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstim-

mung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Satzung

geführt worden.

Unsere Prüfung, die keine Gesamtbeurteilung über die Geschäftsführung darstellt, hat keine

Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der

Geschäftsführung begründen könnten.

Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserem Ermessen keinen Anlass zu

Beanstandungen ergeben.

Prüfung der ordnungsgemäßen Kostenzuordnung für die Aufgabenerfüllung für die Stadt

Ingolstadt

Der INKB ist von der Stadt Ingolstadt die Aufgabe der Innenstadtreinigung, der Abfallentsorgung

und des Winterdienstes sowie im Rahmen der Entwässerung auch die Straßenentwässerung über-

tragen worden. Für diese Aufgabenerfüllung hat INKB gemäß § 13 KUV Anspruch auf Erstattung der

Vollkosten.

Die Erfassung der Aufwendungen und der kostenmindernden Erträge für diese Aufgabenerfüllung

erfolgt bei INKB auf gesonderten Kostenstellen in der eingerichteten Kostenstellenrechnung. Die

Aufwendungen und kostenmindernden Erträge werden den Kostenstellen soweit möglich verursa-

chungsgerecht direkt zugeordnet. Bezogene Leistungen aus anderen Unternehmensbereichen,

insbesondere Fuhrpark und aus den gebührenrechnenden Einrichtungen Straßenreinigung und

Abfallentsorgung sowie den übrigen Hilfsbetrieben, verrechnen diese über verursachungsgerecht

ermittelte Vollkostensätze. Allgemeine Verwaltungskosten werden über verursachungsgerechte

Schlüssel (= Umlagen) zugerechnet.

Wir haben zunächst die direkte Zuordnung anhand der Kostenstellenrechnung überprüft. Anschlie-

ßend haben wir die Ermittlung der Verrechnungssätze und Umlagen auf ihre Sachgerechtigkeit hin

untersucht.

Unsere Prüfungshandlungen führten zu keinen Beanstandungen. Die vorgenommene Kostenzuord-

nung ist ordnungsgemäß und sachgerecht. Die Spartenübersicht ist diesem Bericht als Anlage 7

beigefügt.
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Aufwendungen für die Aufgabenerfüllung für die Stadt Ingolstadt

Die verursachungsgerecht zugeordneten Aufwendungen und kostenmindernden Erträge sind im

Einzelnen in Anlage 7 dargestellt.

Für den vom Ingolstädter Stadtrat am 25. Juli 2023 beschlossenen Leistungsumfang der

Innenstadtreinigung, die auch die Reinigung der Bushaltestellen, die Unkrautbeseitigung, die

Reinigung der Ortsverbindungsstraßen sowie des Omnibusbahnhofes und der Friedhöfe umfasst,
fielen von Oktober 2023 bis September 2024 Kosten von 1.446 TEUR (vgl. Anlage 7/6) an. Hierfür

hat die Stadt Ingolstadt bis September 2024 einen Kostenersatz von 1.380 TEUR geleistet. Von der

Stadt Ingolstadt sind daher noch Kosten von 66 TEUR an die INKB zu erstatten.

Für den Leistungsumfang der Abfallentsorgung fielen Kosten von 322 TEUR (vgl. Anlage 7/7) an.

Hierfür hat die Stadt Ingolstadt einen Kostenersatz von 437 TEUR geleistet, somit sind 115 TEUR

von der INKB zurückzuzahlen.

Darüber hinaus ist die Stadt Ingolstadt verpflichtet, einen Anteil von 10 % der Kosten der gebüh-
renpflichtigen Straßenreinigung zu tragen. Dieser Anteil wird in der Gebührenkalkulation kosten-

mindernd berücksichtigt. In der Anlage 7/2 finden sich die sachgerecht zugeordneten Kosten des

gebührenrechnenden Bereichs der Straßenreinigung, die sich im Wirtschaftsjahr 2023/2024 nach

Abzug von Fördermitteln (199 TEUR) auf 1.882 TEUR belaufen. Der von der Stadt Ingolstadt zu

tragende Eigenanteil beträgt damit für das Wirtschaftsjahr 2023/2024 188 TEUR. Dieser ist in voller

Höhe noch von der Stadt Ingolstadt an die INKB zu erstatten.

Dem im Wirtschaftsjahr 2023/2024 durchgeführten Winterdienst sind die in der Anlage 7/1 ausge-

wiesenen Kosten von 1.494 TEUR zuzurechnen. Von der Stadt Ingolstadt ist abzüglich der kosten-

mindernden Erträge in Höhe von 0 TEUR ein Kostenersatz von 1.494 TEUR zu leisten. Hierfür hat

die Stadt Ingolstadt bis September 2024 einen Kostenersatz von 1.566 TEUR geleistet, somit sind

72 TEUR zurückzuerstatten.

Für die Entwässerung werden von der INKB kostendeckende Entgelte von den Bürgern erhoben.

Die auf die Straßenentwässerung entfallenden Kosten sind bei der Gebührenbemessung auszuglie-

dern, da diese von der Stadt Ingolstadt zu tragen sind. Hierfür fielen von Oktober 2023 bis

September 2024 Kosten von 1.638 TEUR (vgl. Anlage 7/9) an. Die Stadt Ingolstadt hat bis

September 2024 keinen Kostenersatz geleistet. Damit hat die INKB für das Geschäftsjahr

2023/2024 noch eine offene Forderung in Höhe von 1.638 TEUR gegenüber der Stadt Ingolstadt.

Im Wirtschaftsjahr 2023/2024 sind für die verschiedenen Aufgabenübertragungen im Bereich

Entwässerung ein Betriebsaufwand in Höhe von 497 TEUR angefallen. Die Stadt Ingolstadt hat von

diesen Kosten einen Betrag von 420 TEUR erstattet. Damit ergibt sich zum 30. September 2024

noch ein Erstattungsanspruch von 77 TEUR.



Anlage 7/1

Winterdienst 2023/24

T€

Streugut, Split, Blähschiefer 141
Personalgestellung Stadt 184
Einsatz und Vorhaltekosten Fremdfirmen 240
Ersatzteile / Reparaturen 36
Personalkosten 93
Abschreibungen Anlagevermögen 94
Mietaufwendungen 170
Übrige betriebliche Aufwendungen 50
Zinsbelastung 9
Interne Leistungsverrechnung 424
  davon Personal INKB 4686 Std. 275
  davon Fahrzeugkilometer 7306 km 17
  davon Fahrzeugstunden 1035 Std. 65
  davon Monatspauschalen 67
Umlagen 53
Betriebsaufwand 1.494
kostenmindernde Erträge 0
zu erstattende Kosten 1.494

bereits erstattet 1.566
Rückzahlung -72

Personal-Einsatz 2023/24

Mitarbeiter Stadt 38 Pers.
Mitarbeiter IN-KB 31 Pers.
Gesamt-Mitarbeiter 69 Pers.

Fahrzeug-Einsatz

Räumkilometer 3000 km
Streukilometer 13500 km
Fahrzeug Stunden (IN-KB) 1900 Std.

Streumittel-Verbrauch

Salz Menge 1.400 t
Blähschiefer Menge 137 m³

Winterdienst auf

Straßen (ohne Wohnstraßen) 370 km
in Räumlängen
Radwegen 275 km
  davon Winterradrouten 155 km
Gesamt 525 km
Bushaltestellen 725
Gefahrenstellen 1.345



Anlage 7/2

Gebührenhaushalt Straßenreinigung 2023/24

T€

Materialaufwand 83
Personalkosten 951
Abschreibungen 6
Abrechnung und Inkassoleistungen 52
Übrige betriebliche Aufwendungen 171
Aufzinsung Pensions-/Beihilferückstellungen 22
Zinsbelastung 4
Interne Leistungsverrechnung 599

Personal Fuhrpark 6217 Std. 331
Leistungsverrechnung Abfallwirtschaft 3000 Std. -131
Kehrmaschinen 6254 Std. 287
Fahrzeuge 3780 km 9
Sonstiges Personal/Fahrzeuge 103

Umlagen 193
Betriebsaufwand 2.081
abzgl. Förderungen durch das Jobcenter 199
Gesamtkosten nach Abzug Fördermittel 1.882
Eigenanteil der Stadt Ingolstadt 10% 188

bereits erstattet bis 30.09.2024 0
noch zu erstatten durch die Stadt Ingolstadt 188



Anlage 7/3

Innenstadtreinigung gemäß Stadtratsbeschluss V0594/23/1 vom 25.07.2023

T€ Std EUR / Std

479 10.378 46,15 €
114 2.149 53,16 €
91 1.984 45,68 €
55

739

706

34

T€ Std EUR / Std

180 3.900 46,15 €
0 0
0 0

11

191

180

11

T€ Std EUR / Std

105 2.273 46,15 €
6 114 53,16 €
5 115 45,68 €
8

125

118

7

T€ Std EUR / Std

35 768 46,15 €
0 0
0 0
1

37

34

2noch zu erstatten

2023/24

noch zu erstatten

2023/24 MengeReinigung Bushaltestellen

Mitarbeiter Straßenreinigung

Mitarbeiter Fuhrpark

2023/24 MengeDonauufer & Donaubühne

MengeUnkrautbeseitigung

Mitarbeiter Straßenreinigung

Mitarbeiter Fuhrpark

Kehrmaschine

Sonstige Fahrzeuge / Personal

Betriebsaufwand

bereits erstattet bis 30.09.2024

noch zu erstatten

2023/24 MengeReinigung Innenstadt

Kehrmaschine

Sonstige Fahrzeuge / Personal

Mitarbeiter Straßenreinigung

Mitarbeiter Fuhrpark

Kehrmaschine

Sonstige Fahrzeuge / Personal

Betriebsaufwand

bereits erstattet bis 30.09.2024

Betriebsaufwand

bereits erstattet bis 30.09.2024

noch zu erstatten

Mitarbeiter Straßenreinigung

Mitarbeiter Fuhrpark

Kehrmaschine

Sonstige Fahrzeuge / Personal

Betriebsaufwand

bereits erstattet bis 30.09.2024



Anlage 7/4

T€ Std EUR / Std

68 1.482 46,15 €
0 0
0 0
2

71

66

5

T€ Std EUR / Std

0 3 46,15 €
68 1.274 53,16 €
59 1.283 45,68 €
0

127

116

10

T€ Std EUR / Std

34 728 46,15 €
0 0
0 0
0

34

31

2

T€ Std EUR / Std

12 270 46,15 €
26 492 53,16 €
19 408 45,68 €
0

58

61

-3

Kehrmaschine

Sonstige Fahrzeuge / Personal

Betriebsaufwand

bereits erstattet bis 30.09.2024

Rückzahlung

noch zu erstatten

2023/24 MengeReinigung Friedhöfe

Mitarbeiter Straßenreinigung

Mitarbeiter Fuhrpark

Mitarbeiter Straßenreinigung

Mitarbeiter Fuhrpark

Kehrmaschine

Sonstige Fahrzeuge / Personal

Betriebsaufwand

bereits erstattet bis 30.09.2024

Betriebsaufwand

bereits erstattet bis 30.09.2024

noch zu erstatten

2023/24 MengeReinigung Omnibusbahnhof

MengeReinigung Ortsverbindungsstraßen

Mitarbeiter Straßenreinigung

Mitarbeiter Fuhrpark

Kehrmaschine

Sonstige Fahrzeuge / Personal

Sonstige Fahrzeuge / Personal

Betriebsaufwand

bereits erstattet bis 30.09.2024

noch zu erstatten

2023/24

2023/24 MengeZusatzreinigung

Mitarbeiter Straßenreinigung

Mitarbeiter Fuhrpark

Kehrmaschine



Anlage 7/5

T€ Std EUR / Std

2 45 46,15 €
1 0

20

23

17

6

T€ Std EUR / Std

2 40 46,15 €
0 2 53,16 €

0 0
0

2

4

-2

T€ Std EUR / Std

2 37 46,15 €
0 0
0 0
1

3

3

-1

T€ Std EUR / Std

14 309 46,15 €
4 83 53,16 €
4 81 45,68 €
1

23

30

-7

Sonstige Fahrzeuge / Personal

Betriebsaufwand

bereits erstattet bis 30.09.2024

Rückzahlung

2023/24 Menge
Fundräder

Mitarbeiter Straßenreinigung

Mitarbeiter Fuhrpark

Kehrmaschine

2023/24 Menge
Veranstaltungen

Mitarbeiter Straßenreinigung

Mitarbeiter Fuhrpark

Kehrmaschine

Sonstige Fahrzeuge / Personal

Betriebsaufwand

bereits erstattet bis 30.09.2024

Rückzahlung

Mitarbeiter Fuhrpark

Kehrmaschine

Sonstige Fahrzeuge / Personal

Betriebsaufwand

bereits erstattet bis 30.09.2024

Rückzahlung

bereits erstattet bis 30.09.2024

noch zu erstatten

2023/24 MengeFundtiere

Mitarbeiter Straßenreinigung

MengeWC Container Badeseen

Mitarbeiter Straßenreinigung

Sonstige Fahrzeuge / Personal

Entsorgungsaufwand

Betriebsaufwand

2023/24



Anlage 7/6

T€ Std EUR / Std

12 257 46,15 €
0 0
0 0
3

15

14

1

2023/24

Gesamt

T€

1446

1380

66noch zu erstatten

Betriebsaufwand

bereits erstattet bis 30.09.2024

2023/24 Menge
Wochenmarkt

Mitarbeiter Straßenreinigung

Mitarbeiter Fuhrpark

Kehrmaschine

Sonstige Fahrzeuge / Personal

Betriebsaufwand

bereits erstattet bis 30.09.2024

noch zu erstatten



Anlage 7/7

Abfallwirtschaft gemäß Stadtratsbeschluss V0594/23/1 vom 25.07.2023

Grüngut Gartenamt 2023/24 Menge

T€ Std EUR / Std

Mitarbeiter Abfallwirtschaft 4 96 45,40 €
Entsorgungsaufwand 170

Sonstige Fahrzeuge / Personal 30

Betriebsaufwand 204

296

-92

Grüngut Bestattungsamt 2023/24 Menge

T€ Std EUR / Std

Mitarbeiter Abfallwirtschaft 36 801 45,40 €
Entsorgungsaufwand 74

Sonstige Fahrzeuge / Personal 8

Betriebsaufwand 118

141

-23

Gesamt

Betriebsaufwand 322

bereits erstattet bis 30.09.24 437

Rückzahlung -115

bereits erstattet

Rückzahlung

Rückzahlung

bereits erstattet



Anlage 7/8

Entwässerung gemäß Stadtratsbeschluss V0594/23/1 vom 25.07.2023

Reinigung SSK 2023/24 Menge

T€ Std EUR / Std

Personaleinsatz 0

Reinigungsaufwand 282

Sonstige Fahrzeuge / Personal 0

Betriebsaufwand 282

237

45

TV-Befahrung Str. Entw. Anschl. 2023/24 Menge

T€ Std EUR / Std

Personaleinsatz 0

TV-Befahrungen 81

Sonstige Fahrzeuge / Personal 0

Betriebsaufwand 81

53

28

Instandhaltung Str. Entw. Anschl. 2023/24 Menge

T€ Std EUR / Std

Personaleinsatz 57

Aufwand Unterhalt 18

Sonstige Fahrzeuge / Personal 26

Betriebsaufwand 101

92

9

bereits erstattet

noch zu erstatten

bereits erstattet

noch zu erstatten

bereits erstattet

noch zu erstatten



Anlage 7/9

Unterhalt Gew. II. und III. Ordn. 2023/24 Menge

T€ Std EUR / Std

Personaleinsatz 28

Aufwand Unterhalt 1

Sonstige Fahrzeuge / Personal 4

Betriebsaufwand 33

38

-5

Gesamt

Betriebsaufwand 497

bereits erstattet bis 30.09.24 420

noch zu erstatten 77

bereits erstattet

Rückzahlung



Anlage 7/10

Abrechnung Straßenentwässerungsanteil 2023/24

2023/24

Materialaufwand 388.643,47
Personalkosten 352.407,88
Sonstiger betrieblicher Aufwand 274.007,01
Verwaltungskosten 218.324,37

Betriebskosten 1.233.382,72
Kalk. Kosten 2.326.889,45
Kalk. Auflösung -2.084.528,67

Abwasserableitung 1.475.743,50

Betriebskosten 109.033,41
Kalk. Kosten 53.394,02
Kalk. Auflösung 0,00

Abwasserreinigung (ZKA) 162.427,43

Betriebskosten 1.342.416,13
Kalk. Kosten 2.380.283,47
Kalk. Auflösung -2.084.528,67

Gesamtkosten (Abwasserableitung & Abwasserreinigung (ZKA)) 1.638.170,93

Zahlungen der Stadt Ingolstadt 0,00

offene Forderung (+) / offene Verbindlichkeit (-) der INKB gegenüber

der Stadt Ingolstadt 1.638.170,93

Insgesamt ergibt sich eine Forderung an die Stadt Ingolstadt von  1.638.170,93 Euro


